
KOMMUNIQUE 

des Umweltausschusses 

über den Bericht des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

WasseMirtschaft über die Anwendung der EMAS-V (Verordnung EG 761/2001) und die 

Vollziehung des Umweltgutachter- und Standorteverzeichnis - Gesetzes (UGStVG) 

sowie des Umweltmanagementgesetzes (UMG) (111-136 der Beilagen) 

Der gegenständliche Bericht wurde gemäß § 28b der Geschäftsordnung des Nationalrates 

dem Ausschuss zur Enderledigung zugewiesen. 

Am 19. Februar 2002 befasste sich der Umweltausschuss in öffentlicher Sitzung mit dem 

vorliegenden Bericht. Nach der BeriChterstattung durch den Abgeordneten Ing. Wilhelm 

Weinmeier ergriffen die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Dr. Eva Glawischnig, Dipl. Ing. 

Maximilian Hofmann und Mag. Ulrike Sima sowie der Bundesminister tür Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde der Bericht des Bundesministers tür Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft über die Anwendung der EMAS-V (Verordnung EG 761/2001) 

und die Vollziehung des Umweltgutachter- und Standorteverzeichnis - Gesetzes (UGStVG) 

sowie des Umweltmanagementgesetzes (UMG) (111-136 der Beilagen) mit den Stimmen der 

Abgeordneten der Freiheitlichen Partei Österreichs, der Österreichischen Volkspartei und 

des Grünen Klubs zur Kenntnis genommen. 

Das vorliegende Kommunique wurde vom Ausschuss einstimmig beschlossen. 

Wien, 2002 02 19 

EMin Hornek 

Schriftführer 

Mag. Karl Schweitzer 

Obmann 
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